
Steuern im Bild
Das Steuerrecht ist eine komplexe Materie. 
Um Ihnen den Zugang zu erleichtern, 
bringt Ihnen die MEDplan steuerliche 
Regelungen bildhaft näher. Diesmal: Die 
Arbeitnehmerveranlagung 2015, Teil 4.
o Mag. Susanne Glawatsch

Telefon +43 (0)1 817 53 50
E-Mail: info@medplan.at
www.medplan.at

Arbeitnehmerveranlagung 2015 Teil 4

Steuern im Bild, Teil 66
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Außer-
gewöhn liche 
Belastungen
sind nicht alltägliche Belastun-
gen, die zwangsläufi g entstehen. 
Hier ist auch oft ein einkommens-
abhängiger Selbstbehalt zu 
berücksichtigen.

Der Kinderfreibetrag 
beträgt für 2015:

•  € 220,00 (€ 440,00 ab Veranlagung für 
2016) jährlich pro Kind, wenn er von 
einem einzigen Steuerpfl ichtigen für ein 
Kind geltend gemacht wird, oder

•  € 132,00 (€ 300,00 ab Veranlagung für 
2016) jährlich pro Kind, wenn er von zwei 
Steuerpfl ichtigen für dasselbe Kind in 
Anspruch genommen wird. 

Kinder-
freibetrag


